
 

 

 

Steuerreglement 
vom 13. Dezember 2000 

 
Die in diesem Reglement verwendeten Bezeichnungen gelten für beide Geschlechter. 

Die Gemeindeversammlung, 
gestützt auf § 257 des Gesetzes über die Staats- und Gemeindesteuern vom 

1. Dezember 1985, Neufassung vom 12. Juni 1994 
sowie Teilrevisionen vom 30. Juni 1999 und 21. Oktober 2007  

beschliesst: 
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Steuerhoheit 

§ 1 Die Einwohnergemeinde Deitingen erhebt auf der Grundlage des Steuergesetzes vom 01.12.1985 
(StG), Neufassung vom 12.06.1994, Teilrevision vom 30.06.1999, eine Einkommens-, Vermögens- 
und Personalsteuer von den natürlichen Personen sowie eine Gewinn- und Kapitalsteuer von den 
juristischen Personen. 

Steuerpflicht 

§ 2 Der Einwohnergemeinde Deitingen gegenüber sind die natürlichen und juristischen Personen 
steuerpflichtig, für welche eine steuerliche Zugehörigkeit im Sinne von  
§§ 8 – 10 und § 85 sowie § 250 des Steuergesetzes zu der Gemeinde besteht. 

§ 3 Die Bürgergemeinden, für welche eine steuerliche Zugehörigkeit im Sinne von § 85 des Steuerge-
setzes zu der Gemeinde besteht, können besteuert werden: 

 a) für jene Teile des Kapitals der Bürgergemeinden, welche nicht unmittelbar öffentlichen Zwe-
cken oder wohltätigen und gemeinnützigen Einrichtungen dienen, und für die entsprechenden 
Teile des Gewinns; 

 b) für Betriebe mit wirtschaftlichen Zwecken, die einen Überschuss abwerfen. 

Steuerfuss 

§ 4 1 Die Gemeindesteuer wird in Prozenten der ganzen Staatssteuer erhoben (Steuerfuss). 

 2 Die Gemeindeversammlung beschliesst alljährlich bei der Festsetzung des Voranschlages den 
Steuerfuss für das folgende Jahr. 

 3 Für die natürlichen und für die juristischen Personen kann ein unterschiedlicher Steuerfuss fest-
gelegt werden; der Steuerfuss für juristische Personen darf vom Steuerfuss für natürliche Perso-
nen um nicht mehr als drei Zehntel der ganzen Staatssteuer abweichen.  

 4 Die von der Einwohnergemeinde Deitingen besteuerten Bürgergemeinden gelten als juristische 
Person. 

 5 Der Steuerfuss für Holding- und Verwaltungsgesellschaften beträgt 100 % der ganzen Staats-
steuer (§§ 99 und 100 StG). 

Steuerverfahren 

§ 5 1 Die Gemeindeverwaltung berechnet die Steuerbeträge nach diesem Reglement, ebenso allfällige 
Nachsteuern und Steuerbussen. 

 2 Sie stellt den Steuerpflichtigen die Steuerrechnung zu; diese enthält den Staatssteuerbetrag, den 
Gemeindesteuerfuss, den Gemeindesteuerbetrag, die Personalsteuer, die Zahlungsfrist und eine 
Rechtsmittelbelehrung. 

§ 6 1 Gegen die Steuerberechnung kann der Steuerpflichtige bei der Gemeindeverwaltung innert 30 
Tagen schriftlich Einsprache erheben. 

 2 Die Einsprache kann sich nur gegen die Berechnung des Steuerbetrages richten, nicht aber ge-
gen die Einschätzung als solche. 
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 3 Die Gemeindeverwaltung entscheidet über die Einsprache; der Entscheid wird kurz begründet 
und dem Steuerpflichtigen unter Angabe des Rechtsmittels schriftlich eröffnet. 

 4 Gegen den Einspracheentscheid kann der Steuerpflichtige beim Kantonalen Steuergericht innert 
30 Tagen schriftlich Rekurs erheben. Der Rekurs muss einen Antrag und eine Begründung enthal-
ten. 

§ 7 Das Recht, die Gemeindesteuer zu berechnen, erlischt 5 Jahre nach Rechtskraft der Staatssteuer-
veranlagung, frühestens aber 5 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode  
(§ 254 StG). 

§ 8 1 Das Gemeindesteuerregister wird von der Gemeindeverwaltung erstellt; es enthält nur die End-
zahlen des steuerbaren Einkommens und Vermögens, die Sozialabzüge und die Steuerbeträge. 

 2 Auszüge aus dem Gemeindesteuerregister können dem Steuerpflichtigen und seinem in unge-
trennter Ehe lebenden Ehegatten sowie in seinem schriftlichen Einverständnis Dritten gegen Ge-
bühr ausgestellt werden; die Gebühr beträgt Fr. 10.00 pro Pflichtigen und Steuerperiode. Regis-
terauszüge stellt die Gemeindeverwaltung aus. 

§ 9 1 Die Gemeindeverwaltung vertritt die Gemeinde in Steuersachen; insbesondere ist sie befugt:  

 a) im Veranlagungsverfahren Einsicht in die Akten zu nehmen (§ 121 Absatz 4 und  
§ 123 StG); 

 b) Einsprache und Rekurs gegen Verfügungen der Veranlagungsbehörden  
(§ 149 Absatz 1, § 155, § 160 Absatz 1 StG) sowie gegen Entscheide der Kantonalen Steuerver-
waltung (§ 251 Absatz 1 und 3 StG) zu erheben; 

 c) Ansprüche auf Bestimmungen des Veranlagungsortes und auf Steuerausscheidungen geltend 
zu machen (§ 146, § 251 Absatz 2 StG); 

 d) Auszüge aus dem Gemeindesteuerregister auszustellen (§ 256 Absatz 2 und  
§ 131 StG); 

 e) Veranlagungsverfügungen entgegenzunehmen (§ 148 Absatz 3 StG); 

 f) Sicherstellung von Steuern zu verlangen (§ 255 Absatz 2 StG); 

 g) die Rückerstattung zuviel bezahlter, nicht geschuldeter Steuern und Bussen vorzunehmen (§ 
183 StG); 

 h) Beschwerde gegen die Berechnung des Kostenanteils der Einwohnergemeinde durch das Kan-
tonale Steueramt zu führen (§ 187 Absatz 4 StG). 

 2 Stellungnahmen zu Steuererleichterungen nach § 6 Absatz 2 des Steuergesetzes gibt der Ge-
meinderat ab. 

Steuerbezug 

§ 10 
1 

Die Gemeindesteuern werden durch die Gemeindeverwaltung bezogen. Diese stellt den Steuer-
pflichtigen die Rechnung bis zum 1. März zu. Grundlage für den Vorbezug ist die letzte Veranla-
gung oder die Steuererklärung oder ein mutmasslich geschuldeter Betrag. 

 2 Der 30. September ist der Verfalltag der laufenden Steuerperiode. 
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 3 Haben sich die finanziellen Verhältnisse des Steuerpflichtigen verändert, so hat er den entspre-
chend angepassten Betrag zu überweisen. Als Berechnungshilfe stellt ihm die Gemeindeverwal-
tung die letzte definitive Einschätzung zur Verfügung. 

§ 11 1 Für Zahlungen im Voraus wird ein Vergütungszins entrichtet. Für verspätete Zahlungen wird ein 
Verzugszins verrechnet. 

 2 Zuviel bezahlte, nicht geschuldete Steuern und Bussen werden mit Zins zurückerstattet. 

 3 Vergütungs-, Rückerstattungs- und Verzugszins legt der Gemeinderat jährlich fest. 

 4 Die Schlussrechnung erfolgt aufgrund der definitiven Steuerveranlagung. Die Differenz zu den 
bereits bezahlten Steuern ist innert 30 Tagen zu begleichen. 

 5 Die Zinsrechnung erfolgt nach erfolgter letzter Zahlung und ist innert 30 Tagen zahlbar. 
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Steuern und Zinsen einer Steuerperiode, die einen Betrag von insgesamt weniger als 20 Franken 
betragen, werden weder erhoben noch zurückbezahlt.  

§ 12 1 Aus den in § 184 des Steuergesetzes genannten Gründen kann die Gemeindesteuerverwaltung 
jederzeit Sicherstellung verlangen. 

 2 Gegen die Sicherstellungsverfügung kann der Zahlungspflichtige innert 30 Tagen Re-kurs an das 
Kantonale Steuergericht erheben. Der Rekurs hemmt die Vollstreckung der Sicherstellungsverfü-
gung nicht. 

§ 13 1 Ist die Zahlung der Steuer, eines Zinses oder einer Busse innert der vorgeschriebenen Frist für 
den Zahlungspflichtigen mit einer erheblichen Härte verbunden, so kann die Gemeindesteuerver-
waltung Zahlungserleichterung gewähren. § 181 des Steuergesetzes ist anwendbar. 

§ 14 1 Ist der Steuerpflichtige durch besondere Verhältnisse wie Naturereignisse, Todesfall, Unglück, 
Krankheit, Arbeitslosigkeit, geschäftliche Rückschläge und dergleichen in seiner Zahlungsfähigkeit 
stark beeinträchtigt oder befindet er sich sonst in einer Lage, in der die Bezahlung der Steuer, ei-
nes Zinses oder einer Busse zur grossen Härte würde, kann der Gemeinderat die geschuldeten Be-
träge ganz oder teilweise erlassen. Das Erlassgesuch ist mit schriftlicher Begründung und mit den 
nötigen Beweismitteln dem Gemeindepräsidenten einzureichen. 
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Der Steuerpflichtige kann gegen den Entscheid innert 30 Tagen Rekurs an das Kantonale Steuer-
gericht erheben (§ 255 Abs. 3 StG). 

 3 Während dem Steuererlassverfahren werden in der Regel keine Bezugshandlungen vorgenom-
men. 
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Schlussbestimmungen 

§ 15 1 Mit dem Inkrafttreten dieses Steuerreglementes ist das Steuerreglement vom 27.05.1998 mit 
allen Änderungen und all diesem Steuerreglement widersprechenden Bestimmungen aufgeho-
ben. 

 2 Dieses Steuerreglement tritt, nachdem es von der Gemeindeversammlung beschlossen und vom 
Finanzdepartement genehmigt worden ist, auf den 01.01.2001 in Kraft. 

________ 

Von der Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Deitingen 
beschlossen am 13. Dezember 2000. 

________ 

 Der Gemeindepräsident: Der Gemeindeschreiber: 

  Hans Frei Marcel Thomann 

________ 

Teilrevisionen:  

§ 10 Ziffer 1 GVB 079/900.01/191  Gemeindeversammlung vom 12.12.2002   gültig ab 01.01.2003 

§ 11 Ziffer 6 GVB 079/900.01/191  Gemeindeversammlung vom 12.12.2002  gültig ab 01.01.2003 

Anpassung an TeilrevisionStG  Gemeindeversammlung vom 13.12.2007  gültig ab 01.01.2008 

Genehmigt vom Finanzdepartement des Kantons Solothurn 
mit Verfügung vom 08.05.2008 

 
 
 


